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Alle Fischerkartenbesitzer, deren Fischerkarte mit dem 31.12.2009 ihre Gültigkeit verliert, erhalten ab der Woche 45 
einen Zahlschein per Post. 
Dieser Zahlschein enthält hinsichtlich der Gültigkeit der Fischerkarte die Wahlmöglichkeit zwischen der 
1-jährigen (€ 13,–*) und der 3-jährigen (€ 26,–*). 
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus rechtlichen und organisatorischen Gründen die Fischerkarte erst nach 
Einlangen der korrekten Zahlung (inkl. Versand € 13,- oder  € 26,-) per Post versenden können. 
Da davon ausgegangen wird, dass die zuletzt bei uns gespeicherte Meldeanschrift (= Postadresse) unverändert 
aufrecht ist,  kann der neuerliche Meldenachweis unterbleiben.  
Die Fischerkarte ist nach Erhalt zu unterschreiben. Ohne Unterschrift ist die Fischerkarte ungültig. 
Bürozeiten: 
Fischerkartenbesitzer, die keinen Zahlschein bekommen, weil sich z.B. seit der letzten Ausstellung deren Meldedaten 
geändert haben etc., können im Amtshaus Am Modenapark  ab 30. November 2009 jeweils Montag bis Freitag  
von 8–12 Uhr ihre Fischerkarte verlängern lassen.  
Diese Frist gilt auch für Neubewerber  einer Fischerkarte 2010. 
Wir stehen Ihnen in der Kalenderwoche 52/ 2009 am 21.12., 22.12.und 23.12.2009 zur Verfügung, jedoch am 
24.12.2009 ist geschlossen. In der Kalenderwoche 53 ist am 28.12., 29.12. und am 30.12.2009 geöffnet, jedoch am 
31.12.2009 geschlossen. 
Ab 4. Jänner 2010 sind wir wieder für Sie da. 
1. Bei persönlicher Antragstellung sind folgende Dokumente mitzubringen: 
• amtlicher Lichtbildausweis 
• Meldezettel 
2. Bei nicht persönlicher Antragstellung (dies gilt auch für Ehegatten) sind folgende Dokumente mitzubringen: 
• Meldezettel des Antragstellers 
• Vollmacht 
• amtlicher Lichtbildausweis des volljährigen Bevollmächtigten 
Eine Vollmacht hat auf die Antragstellung zur Ausstellung einer amtlichen Fischerkarte für Wien zu lauten und hat 
folgende 
Daten zu enthalten: 
• Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsbürgerschaft, Wohnadresse des Antragstellers 
• Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Wohnadresse des Bevollmächtigten 
(Ohne diese Nachweise kann keine Fischerkarte ausgestellt werden!) 
Eine solche Vollmacht ist jedoch nicht erforderlich, wenn der gesetzliche Vertreter (Vater, Mutter, Vormund) 
eine Fischerkarte für einen Jugendlichen (14–18 Jahre) beantragt. 
In diesem Fall sind vorzuweisen: 
• Meldezettel des Jugendlichen 
• amtlicher Lichtbildausweis des gesetzlichen Vertreters, im Zweifelsfall Nachweis für die Vertretungsbefugnis 
(z.B. Geburtsurkunde des Jugendlichen, Beschluss des Pflegschaftsgerichtes etc.) 
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